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Sperrungen der Ziel- und Boveristraße
Aufgrund des Neubaus der BBC-Brücke müs-
sen die Ziel- und die Boveristraße erneut zeit-
weise gesperrt werden. Gründe hierfür sind ein
weiterer Anhub des bestehenden Brückenbau-
werks sowie das Einschieben von Trägern.Wäh-
rend der Bauarbeiten kommt es zu wechselsei-
tigen sowie parallelen Straßensperrungen.

Die Sperrungen erfolgen zu folgenden
Zeiten:

Freitag, 20. Februar, bis Dienstag, 3. März, je-
weils von 9 bis 15 Uhr sowie von 18 bis 22 Uhr
(Ausnahme Samstag, 21. Februar: 9 bis 18 Uhr):

Sperrung der Zielstraße und der Boveristraße.
Mittwoch, 4. , bis Sonntag, 8. März, jeweils

von 9 bis 15 Uhr sowie von 18 bis 22 Uhr: Sper-
rung der Zielstraße. Die Boveristraße bleibt
befahrbar.

Entsprechende Umleitungsbeschilderungen
werden vor Ort eingerichtet.

Weitere Informationen:

www.mannheim.de/
baumassnahmen

Landtagswahl 2026: Alle
Wahlbenachrichtigungen verteilt

Bürgerinnen und Bürger, die glauben, für die
Landtagswahl am 8. März wahlberechtigt
zu sein, aber noch keine Wahlbenachrichti-
gung bekommen haben, sollten schnell das
Wahlbüro unter 0621/293-9566 anrufen und
den Eintrag im Wählerverzeichnis prüfen
lassen. Wer eingetragen ist, kann am 8. März
auch ohne Wahlbenachrichtigung mit dem
Ausweis wählen. Wer nicht eingetragen ist,
muss dies sofort berichtigen lassen, weil
sonst die Stimmabgabe nicht möglich wäre.
Das Wahlbüro hilft gerne weiter.

Briefwahl rechtzeitig beantragen
Diejenigen, die den Antrag unverzüglich
stellen, erhalten ihre Unterlagen so rechtzei-
tig, dass auch genügend Zeit für die Rücksen-
dung der Wahlbriefe bleibt. Das Beantragen
der Briefwahl verläuft schnell und unkom-
pliziert. Die hierfür notwendigen Unterla-
gen können zum Beispiel einfach online auf
www.mannheim.de/wahlen oder über den
auf der Wahlbenachrichtigung eingedruck-
ten QR-Code beantragt werden. Fragen zur
Briefwahl beantwortet das Wahlbüro.

RepräsentativeWahlstatistik
Bei der Landtagswahl wurden in Mannheim
zwei Urnenwahlbezirke (und drei Briefwahl-
bezirke) für die gesetzliche Wahlstatistik
ausgewählt. Wählerinnen und Wähler dieser
Wahlbezirke erhalten Stimmzettel mit Kenn-
buchstaben für das Geschlecht und ver-
schiedene Altersgruppen. Die Auswertung
der Daten ist dabei natürlich anonym und
das Wahlgeheimnis bleibt strikt gewahrt.

Wahlbüro
Das Wahlbüro wird wieder als Lehrbetrieb
mit den Verwaltungsauszubildenden der

Stadt Mannheim geführt und hilft bei allen
Fragen rund um die Wahl. Nur Wahlemp-
fehlungen gibt es keine. Die Postanschrift
lautet: Stadt Mannheim – Wahlbüro, 68119
Mannheim. Telefon: 0621/293-9566. Die Öff-
nungszeiten des Wahlbüros im Rathaus E5
sind:
bis 27. Februar: Montag bis Freitag 8 bis

16 Uhr, Donnerstag bis 18 Uhr
2. bis 6. März: Montag bis Donnerstag

8 bis 18 Uhr, Freitag bis 15 Uhr. Informatio-
nen im Internet unter www.mannheim.de/
wahlen

Neuerungen bei der Landtagswahl
Am 8. März dürfen die Wahlberechtigten in
Baden-Württemberg erstmals mit zwei Stim-
men über die Zusammensetzung des Land-
tags in Stuttgart entscheiden. Mit der Erst-
stimme wird eine Wahlkreiskandidatin bzw.
ein Wahlkreiskandidat direkt gewählt, mit
der Zweitstimme eine Partei. Diese Stimme
ist maßgebend für die Verteilung der Sitze
insgesamt auf die einzelnen Parteien. Dar-
über hinaus dürfen bei dieser Landtagswahl
zum ersten Mal 16- und 17-Jährige wählen,
während das Wahlalter in der Vergangenheit
noch bei 18 Jahren lag.

Wahlinfo-App
DieWahlinfo-App der StadtMannheim infor-
miert über grundlegende und aktuelle The-
men, erinnert mithilfe von Push-Nachrich-
ten an wichtige Termine und beantwortet
viele Fragen, wie zum Beispiel: Wann findet
die Wahl statt? Wie kann ich per Briefwahl
wählen? Was, wenn ich kurz vor der Wahl
umziehe? Wie lauten die amtlichen Ender-
gebnisse? Die barrierearme Anwendung ist
für Android und iOS erhältlich.

Positives Fazit für Pilotprojekt
„Scan-Fahrzeuge“

Sechs Wochen lang war Ende 2025 ein soge-
nanntes Scan-Fahrzeug zur automatisierten
Parkraumüberwachung in der Neckarstadt
unterwegs. Die dort parkenden Fahrzeuge soll-
ten überprüft, sicherheitsrelevante Verstöße
aufgezeichnet und zur Ahndung gebracht wer-
den. Hintergrund war die Teilnahme an einem
Pilotprojekt des Verkehrsministeriums Baden-
Württemberg. Seit Mitte Dezember ist die
Testphase abgeschlossen, die Ergebnisse sind
nun ausgewertet.
„Wir freuenuns, dasswir andiesemPilotpro-

jekt teilnehmen konnten und damit europa-
weit die erste Kommune waren, die Falschpar-
ker automatisiert mit einem Scan-Car erfasst
hat. Ziel des Versuchs war es, die Überwa-
chung des ruhenden Verkehrs effektiver und
effizienter zu gestalten, um den Kontrolldruck
zu erhöhen und die Verkehrssicherheit nach-
haltig zu stärken“, so Bürgermeister Dr. Volker
Proffen. „Der Test hat deutlich gezeigt, dass
die Technik Potential hat, dieses Ziel erreichen
zu können. Wir haben aber auch erkannt, dass
das automatisierte Erfassen von Falschparkern
deutlich schwieriger ist als beispielweise das
Erfassen von ‚Schwarzparkern‘, was andernorts
getestet wurde. Das Projekt brachte allen Be-
teiligten einen deutlichen Erkenntnisgewinn.
Wir als Stadt Mannheim würden die Technik
nun gerne dauerhaft als Kontrollmittel unseres
städtischen Ordnungsdienstes einsetzen und
werden die Einführung eines Scan-Fahrzeugs
daher intensiv weiterverfolgen.“
Verkehrsminister Winfried Hermann resü-

miert: „Das Scan-Fahrzeug konnte sich im Ein-
satz beweisen und macht dadurch die Straßen
sicherer. Denn Falschparken führt besonders
in dicht bebauten Innenstädten häufig zu ge-
fährlichen Situationen. Die Scan-Fahrzeuge
machen Falschparken unattraktiv: Durch die
engmaschige und regelmäßige Kontrolle blei-
ben Rettungswege, Radstreifen und Fußwege
frei. Die Erkenntnisse aus dem Pilotversuch
könnten nicht nur die Stadt Mannheim zu-
künftig beim weiteren Einsatz unterstützen,
zum Beispiel auch gegen ‚Schwarzparker‘, son-
dern auch anderen Kommunen die Einführung
erleichtern.“
Die für die Testphase ausgewählten Mit-

arbeitenden des Ordnungsdienstes waren
täglich sowohl tagsüber, als auch in den spä-
ten Abendstunden bei Dunkelheit mit dem

Scan-Fahrzeug in der Neckarstadt unterwegs.
Ummöglichst aussagekräftige Erkenntnisse zu
gewinnen und den Arbeits- bzw. Programmie-
rungsaufwand für einen möglichen späteren
Einsatz im gesamten Stadtgebiet besser ab-
schätzen zu können, wurden die Testfahrten
stets protokolliert und festgestellte Fehler und
Problemedirekt gemeldet. Durch das vomVer-
kehrsministerium beauftragte Unternehmen
DCX Innovations konnte die Erfassungssoft-
waredannumgehendoptimiert underneutge-
testet werden. Hierzu zählten unter anderem
Anpassungen an der Kartierung an die Mann-
heimer Beanstandungspraxis und Fragen zum
Satellitenkontakt, den das Fahrzeug benötigt,
umdenStandort eines geparktenAutos bis auf
zehn Zentimeter genau feststellen zu können.
Zum Ende der Testphase konnten erste teil-

automatisiert erhobene Echtfälle aus den Kon-
trollfahrten in das Erfassungsprogramm des
Fachbereichs Sicherheit undOrdnung übertra-
gen und daraus resultierende Verwarnungen
erstellt werden. So konnten zum Abschluss
an einem Tag 45 Fälle an die Bußgeldbehörde
weitergeleitet werden. Bereits 60 Prozent (27
Fälle) davon sind final abgeschlossen und be-
zahlt. Zu den beanstandeten Verstößen ge-
hörte das Parken am rechten Fahrbahnrand,
das Parken mit weniger als fünf Metern Ab-
stand zu einer Kreuzung bzw. Einmündung,
das verbotswidrige Gehwegparken sowie das

Parken auf einer Sperrfläche und im absoluten
Halteverbot.
Auf Grundlage der Testergebnisse geht die

Verwaltung davon aus, dass mit dem System
je nach Örtlichkeit und Uhrzeit zukünftig zirka
50 Fälle im sicherheitsrelevanten Bereich pro
Stunde erfasst werden könnten.
Die Stadt Mannheim will den dauerhaften

Einsatz von Scan-Cars verfolgen. Vorgesehen
wäre, das System zunächst in Quartieren mit
hohem Parkdruck einzusetzen und dabei wei-
terhin ausschließlich sicherheitsrelevante Ver-
stöße zu kontrollieren. Eine Ausweitung auf
„Schwarzparker“ ist möglich, sobald die Park-
automaten auf Kennzeicheneingabe umge-
stellt bzw. neue beschafftwerden und die Soft-
ware persönlicheKriterien der Parkenden, zum
Beispiel die Schwerbehinderten-Eigenschaft,
berücksichtigen kann.
VordemHintergrundderKomplexität der zu

überwachenden Regelungen muss eine Aus-
schreibung dieser Technik besonders gründ-
lich und umfangreich erfolgen. Auch wird
derzeit auf Bundesebene eine neue rechtliche
Voraussetzung für den Einsatz von Scan-Fahr-
zeugen diskutiert. Sobald diese beschlossen
ist, kann das Thema auch in Mannheim weiter
vorangebracht werden. In der Zwischenzeit
optimiert die Verwaltung ihre Workflows, wie
zum Beispiel den Eingangskanal zwischen
Scan-Fahrzeug und der Bußgeldstelle.

Ein Scan-Fahrzeug

Verfahren für Zuschüsse modernisiert
Von Livemusik über soziale Beratungsange-
bote bis hin zu Sportvereinen und interkul-
turellen Einrichtungen – für eine Vielzahl an
Themen werden bei der Stadt Mannheim re-
gelmäßig Anträge auf finanzielle Zuschüsse
gestellt. Um das dabei erforderliche Verfah-
ren künftig zu vereinfachen und übersicht-
licher zu gestalten, hat die Stadt Mannheim
nun eine Modernisierung auf den Weg ge-
bracht: ZuMA² – das novellierte Zuschusswe-
sen Mannheim.
„Das wertvolle Engagement, das so viele

Menschen in unserer Stadtgesellschaft leis-
ten, wollen wir auch weiter unterstützen.Wer
sich für die Gemeinschaft einbringt, soll nicht
von Bürokratie abgeschreckt werden. Daher
verfolgen wir mit ZuMA² im Wesentlichen
drei Ziele: eine Vereinfachung der Antragstel-
lung durch Digitalisierung, mehr Transparenz
in der Bearbeitung, unter anderem durch ein
stärkeres Einbeziehen desGemeinderats, und
drittens die Möglichkeit eines vorausschau-
enden, langfristigeren Planens für die Zu-
schussempfänger“, so Finanzbürgermeister
Dr. Volker Proffen.
Fördermittel für 2027 können bereits ab

März 2026 beantragt werden. Die konkreten
Antragsfristensindunterwww.mannheim.de/
zuschusswesen zu finden. Alle Zuschussan-
träge sollen mit ZuMA² online gestellt wer-
den können. Formulare und Anlagen müssen
dann nicht mehr ausgedruckt, ausgefüllt und
postalisch an die Verwaltung geschickt, son-
dern können digital erfasst und versandt wer-
den. Um Anträge im anschließenden Prozess
transparenter bescheiden zu können, wird die
Bearbeitung innerhalb der Verwaltung neu
strukturiert. Das schließt ein, dass künftig der
Gemeinderat stärker eingebunden wird und
sich gesondert mit den Zuschüssen befasst.
Um die Fördermittel und deren Empfän-

gerinnen und Empfänger sowie Projekte

übersichtlicher zu gestalten, werden die
Gelder im Rahmen von ZuMA² über ver-
schiedene „Zuschusstöpfe“ bereitgestellt.
Hier gab es keine pauschalen Kürzungen.
Die Töpfe sind wie folgt geplant:

1. Zusammenleben
Mit diesem Topf sollen Maßnahmen unter-
stützt werden, die das Zusammenleben und
den gesellschaftlichen Zusammenhalt in un-
serer Stadt fördern. Hierzu zählen Maßnah-
men zur Stärkung der Diversität, Integration
oder Gleichstellung. Ebenso sind Maßnah-
men zur Förderung gemeinnütziger Vereine
für Brauchtum wie Kerwen oder Stadtteil-
feste eingeschlossen. Weiterhin können aus
diesem Topf Zuschüsse für Austauschfor-
mate mit Partner- oder Freundschaftsstäd-
ten vergeben werden.

2. Klima- und Umweltschutz
Dieser Topf steht für Maßnahmen bereit,
die dem Klima- und Umweltschutz dienen.
Hierunter können Projekte und Instituti-
onen fallen, die zum Erreichen der Klima-
schutzziele des Leitbilds 2030 beitragen,
beispielsweise durch die Umsetzung von
Maßnahmen zur Energieeinsparung und der
Effizienzsteigerung.

3. Kulturförderung
Über diese Fördergelder sollen kulturelle
Vereine, Institutionen sowie Kunst- und Kul-
turschaffende unterstützt werden. Beispiele
hierfür sind die Förderung von Ateliers oder
Musikgruppen sowie die Unterstützung von
Livemusikevents und Veranstaltungen (zum
Beispiel der Nachtwandel).

4. Förderung sozialpolitischer Aufgaben
Mit diesem Topf wird ein Beitrag zur Finan-
zierung von Angeboten für Seniorinnen und

Senioren, Menschen mit Behinderung und
Menschen in besonders schwierigen Le-
benssituationen geleistet. Es werden soziale
Einrichtungen, Initiativen oder Verbände ge-
fördert, die beispielsweise Aufgaben in der
Beratung und Prävention wahrnehmen oder
psychosoziale Angebote bereitstellen.

5. Sportförderung
Über diesen Topf sollen die Sportinfrastruk-
tur gesichert und Sportvereine gestärkt
werden. Neben Sportveranstaltungen und
Jugendarbeit in Vereinen wird zum Beispiel
auch die Unterhaltung und die Pflege von
vereinseigenen Sportanlagen unterstützt.

6. Stadtentwicklung: Wohnen in Mannheim
Mit diesem Topf unterstützt die Stadt Mann-
heim Bürgerinnen und Bürger, die in ihren
Häusern baulicheMaßnahmen zur Verbesse-
rung der Barrierefreiheit vornehmen lassen
möchten. Weiterhin können Mannheimer
Bürgerinnen und Bürger beim Umzug in eine
kleinere Wohnung eine Prämie beantragen.

7. Wirtschaftsförderung
Hierüber sollen Institutionen und Unterneh-
men gefördert werden, die die Wirtschaft
in Mannheim unterstützen und beleben.
Dazu zählen Initiativen zur Stärkung der
Ausbildung und Förderung von Talenten so-
wie Marketingaktivitäten, die zur positiven
Imagebildung der Stadt beitragen. Beispiele
hierfür sind Veranstaltungen wie die Licht-
meile oder die Lange Nacht der Kunst und
Genüsse, von denen auch der Einzelhandel
profitiert.

Weitere Informationen:

www.mannheim.de/
zuschusswesen

Drei Jahre Altes Kino Franklin
Drei Jahre Theater auf Franklin: Was früher
ein Kino war, ist heute fester Bestandteil
der Mannheimer Kulturszene. Am 10. Fe-
bruar 2023 eröffnete das Nationaltheater
im Alten Kino Franklin seine Interimsspiel-
stätte – mitten im jüngsten Stadtteil Mann-
heims. Seitdem dient das umgebaute Kino
den Sparten Schauspiel und Tanz als Spiel-
ort und prägt die künstlerische Identität
des wachsenden Quartiers von Anfang an.
Das Nationaltheater eröffnete nicht nur

eine neue Bühne, sondern betrat auch in
vielerlei Hinsicht Neuland: Parkplätze, Stra-
ßenbau, häufig wechselnde Anfahrtsrou-
ten und die neue Straßenbahnhaltestelle
stellten das treue Publikum zu Beginn vor
einige Herausforderungen. Heute hat sich
der Spielort erfolgreich etabliert.
Bisher wurden im Alten Kino Franklin 517

Vorstellungen gespielt. Sonderformate wie
die Mannheimer Reden, Vorträge, Einfüh-
rungen und Nachgespräche, Silvester- oder
Halloweenpartys kommen noch hinzu. Auch
die beliebten Barabende, die sich gezielt
an die Bewohnerinnen und Bewohner des
Stadtteils richten, sind eine feste Größe.
Zwei Mal war das Alte-Kino-Areal bereits
Schauplatz der Internationalen Schillertage
(2023, 2025) und im Sommer 2026 findet
dort das Sommerspektakel „Kampf der Ti-
tanen“, ein mehrstündiges Großprojekt in
der Inszenierung von Christian Weise, statt.
„Mit dem 'Alten Kino Franklin' ist ein

atmosphärischer und ansprechender Kul-
tur- und Begegnungsort entstanden: Es ist
ein Theater, das trotz begrenzter techni-
scher und räumlicher Möglichkeiten immer

wieder überraschende und beeindruckende
Bühnenwelten hervorbringen kann“, so
Schauspielintendant Christian Holzhauer.
„Es ist aber auch ein zunehmend belieb-
ter Treffpunkt für die Bewohnerinnen und
Bewohner Franklins. Und wenn ich wäh-
rend der Premierenfeiern höre, von wo
unser Publikum extra anreist, dann weiß
ich, dass das 'Alte Kino Franklin' und damit
das Nationaltheater insgesamt wieder der
kulturelle Leuchtturm ist, der es bis zu Be-
ginn der Corona-Pandemie war. Ich bin fast
schon ein bisschen traurig, dass wir mehr
als die Hälfte der Interimszeit bereits hinter
uns haben und unsere Tage im 'Alten Kino'
gezählt sind.“
Im Alten Kino Franklin wurden bis zum

Abzug der US-Truppen Filme gezeigt. Be-
dingt durch die Generalsanierung des
Nationaltheater-Gebäudes am Goetheplatz
mussten Interimsspielstätten gefunden
und bespielbar gemacht werden. Nach ein-
einhalbjähriger Umbauphase zogen 2023
Schauspiel und Tanz im Alten Kino ein.
Das Benjamin-Franklin-Village war bis

ins Jahr 2011 einer der größten Stützpunkte
der US-Army in Deutschland. Rund 10.000
amerikanische Soldatinnen und Soldaten
lebten und arbeiteten hier und bauten seit
der Nachkriegszeit eine ganze städtische
Infrastruktur auf diesem Areal aus.
Heute zählt der Konversionsprozess von

Franklin zu den größten Stadtentwicklungs-
projekten in Deutschland. 7.556 Menschen
leben bereits vor Ort, perspektivisch soll
Mannheims 38. Stadtteil rund 10.000 Men-
schen Heimat bieten.
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Hinweis in eigener Sache
Aufgrund der Karenzzeit vor der Landtags-
wahl 2026 setzt die Rubrik „Stimmen aus
dem Gemeinderat“ mit Beiträgen der Frak-
tionen, Gruppierungen sowie Einzelstadt-
rätinnen und Einzelstadträten derzeit aus.
Nach der Wahl am 8. März geht es mit den
Beiträgen weiter.

Messungen der Geschwindigkeit
Die Stadt Mannheim führt von Montag, 23.,
bis Freitag, 27. Februar, in folgenden Straßen
Geschwindigkeitskontrollen durch:
Casterfeldstraße–Dammstraße–Ernst-Barlach-
Allee(Johann-Peter-Hebel-Schule)–Gartenfeld-
straße (Humboldt-Grundschule) – Krefelder
Straße – Ludwigshafener Straße – Luisenstraße
(Schillerschule) –Neckarauer Straße
Kurzfristige Änderungen oder zusätzli-
che Messstellen aus aktuellem Anlass sind
möglich.

Schneeglöckchen-Tage
Die Schneeglöckchen-Tage im Luisenpark
finden in diesem Jahr zum 8. Mal statt – vom
28. Februar bis 1. März, jeweils von 10 bis 17
Uhr. Die Schneeglöckchen stehen im Mittel-
punkt des zweitägigenMarkts. Spezialisierte
Gärtnereien aus dem In- und Ausland reisen
nach Mannheim und stellen ihre Exemplare
aus, es wird verglichen, sich ausgetauscht
über Sorten, Wuchsbedingungen und Pflege
von Schneeglöckchen. Auch Liebhaberin-
nen und Liebhaber anderer Winterblumen
kommen auf ihre Kosten. Frühblüher, Stein-
gartenpflanzen und besondere Stauden und
Gehölze verwandeln die Festhalle Baumhain
in ein vorfrühlingshaftes Paradies. Schnee-
glöckchen sind besonders zahlreich vertre-
ten und verzaubern in der Vielfalt ihrer For-
men und Blütenzeichnungen.

Hochwasserabsperrungen
Aufgrund ergiebigen Regens stieg der Pegel
des Neckars letztes Wochenende auf über
4,50 Meter. Daher wurden am Hermann-
Heimerich-Ufer entlang des Neckars Hoch-
wasserabsperrungen aufgestellt. Der Was-
serstand soll laut Prognose bei anhaltenden
Regenfällen bis zum 24. Februar auf zirka 6
Meter ansteigen und danach rapide abfallen.
Weitere Absperrungen werden voraussicht-
lich nicht erforderlich sein. Die gesperrten
Bereiche dürfen nicht betreten werden, da
ansonstenGefahr für Leib und Leben besteht.

Ludwig Frank
Das Dezernat für Arbeit, Soziales, Wirt-
schaft und Kultur, das MARCHIVUM und
die Kunsthalle widmen dem Sozialdemokra-
ten, Parlamentarier und Pazifisten Ludwig
Frank (1874–1914) eine Informationsstele am
Ludwig-Frank-Denkmal im Unteren Luisen-
park. Mit der Installation reagiert die Stadt
auf die historisch belastete Geschichte des
heutigen Denkmals und schafft einen Ort
der kritischen Information, Erinnerung und
Einordnung. Im Zuge dessen hält Prof. Phi-
lipp Gassert vom Historischen Institut der
Universität am Donnerstag, 26. Februar, ab
17.15 Uhr im SN 169 Röchling Hörsaal der
Universität Mannheim einen Vortrag über
Ludwig Frank als demokratischen Politiker
seiner und unserer Zeit.

Saatgutbörse
Ab 23. Februar kann wieder Saatgut in der
Stadtbibliothek getauscht werden. Das
nachhaltige Projekt „Säen & Ernten – Saat-
gut tauschen in der Stadtbibliothek“ geht
2026 in die nächste Runde. Das Anliegen
und die Umsetzung bleiben auch in diesem
Jahr gleich: Durch das Tauschen sollen die
Pflanzenvielfalt und der Erhalt von alten
Sorten unterstützt werden. Und natürlich
ist der Austausch mit anderen Gärtnerin-
nen und Gärtnern spannend und macht
Spaß.
Die Samen aus der Bibliothek werden zu-

hause ausgesät, die Pflanzen wachsen und
zur Erntezeit kann neues Saatgut gewon-
nen, getrocknet und getauscht werden. Im
Herbst können die eigenen Erträge dann
wieder zurück in die Bibliothek gebracht
werden.

Nur trockenes, sortenreines und samen-
festes Saatgut kann getauscht werden. Hy-
bridsaatgut und Kürbisgewächse nimmt die
Stadtbibliothek nicht an. Am besten werden
die selbst geernteten Samen in kleine Tüten
oder in einen Briefumschlag gefüllt und so
genau wie möglich beschriftet.
Die Stadtbibliothek informiert über die

festgelegten Zeiträume, in denen Saatgut
abgeholt oder abgegeben werden kann, früh-
zeitig unter anderem auf den Social-Media-
Kanälen und unter www.mannheim.de/
stadtbibliothek/nachhaltigkeit.
Die Zentralbibliothek im Stadthaus N 1

und die Zweigstellen Rheinau, Sandhofen,
Herzogenried, Neckarau und Neckarstadt-
West machen mit. Wer eine entsprechende
Begleitlektüre zum Thema benötigt, wird im
Bestand der Stadtbibliothek fündig.

Klang des Ostens
Der Beginn des russischen Angriffskriegs
auf die Ukraine jährt sich zum vierten Mal –
ein Datum, das kaum ohne Beklemmung
vorübergeht. Das Konzert „Der Klang des
Ostens“ am Sonntag, 22. Februar, ab 11 Uhr
im Lobby Werkhaus des Nationaltheaters
für Violine und Klavier antwortet darauf mit
einem Programm, das die musikalische Viel-
falt Osteuropas hörbar macht und zugleich
zeigt, wie stark ukrainischeMusikgeschichte
über Jahrzehnte hinweg überdeckt, verein-
nahmt oder falsch zugeordnet wurde.
Im Zentrum stehen Werke von Komponis-

ten, deren Lebenswege von Migration, poli-
tischem Druck und kultureller Verschiebung
geprägt sind. Die Violinsonate op. 26 von
Leo Ornstein (1892–2002), geboren im heu-
tigen Kremenchuk, verbindet expressionisti-
sche Schärfe mit kantabler Energie. Ornstein
emigrierte früh in die USA, wo er als Pianist
und Komponist wirkte. Musik von Nikolai
Roslavets (1875–1944) steht exemplarisch
für eine osteuropäische Avantgarde, die
zwischen Tradition und radikaler Neuerung

oszillierte und später durch kulturpolitische
Gleichschaltung nahezu ausgelöscht wurde.
Einen bewussten Kontrapunkt setzt

Claude Debussys Violinsonate g-Moll, 1917
im vom Ersten Weltkrieg gezeichneten Paris
entstanden: ein spätes, hochkonzentriertes
Werk zwischen klassischer Form und brü-
chiger Moderne. Der Blick öffnet sich noch
weiter mit Frederic Rzewski (1938–2021), po-
litisch engagiertem amerikanischem Kom-
ponisten und Pianisten polnischer Herkunft,
dessen Musik für Widerstand, Wachheit und
Verantwortung steht.
Komplettiert wird das Programm durch

Werke von Valentyn Silvestrov (geb. 1937),
dessen fragile, nach innen gewandte
Klangsprache heute als eine der eindring-
lichsten Stimmen der ukrainischen Gegen-
wart gilt, sowie durch drei kurze Stücke von
Julij Mejtus.
Ein Konzertvormittag der Erinnerung, der

Einordnung – und der leisen Hoffnung mit
Mark Johnston an der Violine und Andrey
Doynikov am Klavier.

Runder Tisch sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt

Am Mittwoch, 25. Februar, tagt auf Einla-
dung des Oberbürgermeisters Christian
Specht der Runde Tisch sexuelle und ge-
schlechtliche Vielfalt. Schwerpunkt der Sit-
zung wird die Vorstellung der Angebote der
Beauftragten für bürgerschaftliches Enga-
gement Sarah Schmitt sowie der Austausch
über die 10. Freiwilligentage der Metropolre-
gion Rhein-Neckar im September unter dem
Motto: #wirschaffenvielfalt. Die öffentliche
Sitzung findet ab 19 Uhr statt. Der Runde

Tisch dient dem regelmäßigen Austausch
von Informationen und Expertise zwischen
queerer Community, Politik und Verwaltung.
Er ist Teil der Bestrebungen der Stadt Mann-
heim, durch die Zusammenarbeit mit Selbst-
organisationen die gemeinsame Arbeit für
die Stadtgesellschaft zu stärken.

Weitere Informationen:

www.mannheim.de/queer

Stallpflicht für Geflügel endet
Die seit 14. November 2025 gültige Aufstall-
pflicht zum Schutz der Geflügelbestände
vor der Vogelgrippe ist in Mannheim seit
12. Februar beendet. Eine Verlängerung ist
in Abstimmung mit dem zuständigen Mi-
nisterium für Ernährung, Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz (MLR) nicht not-
wendig. Es konnte bei keinen weiteren tot
aufgefundenen Wildvögeln im Stadtkreis
Mannheim das Geflügelpestvirus nachge-
wiesen werden.

Vogelhalterinnen und -halter sollten je-
doch unbedingt weiterhin Sorgfalt walten
lassen und ihr Geflügel durch Biosicher-
heitsvorkehrungen vor einer Einschleppung
der Geflügelpest in ihren Bestand schützen.
Weitere Informationen zur Geflügelpest

einschließlich Checklisten zur Überprüfung
der Biosicherheit und zur aktuellen Geflü-
gelpestlage in Deutschland gibt es auf den
Homepages des Friedrich-Loeffler-Instituts
und des MLR.

Kulturschmaus auf Zeitreise
Am Mittwoch, 25. Februar, laden die Reiss-
Engelhorn-Museen ab 14.30 Uhr zur Zeitreise
ein. Bei einer Führung und einem Workshop
für Erwachsene werden die Uhren um rund
3.000 Jahre zurückgedreht. In der Ausstel-
lung „Versunkene Geschichte“ vermitteln
Siedlungs- und Gräberfunde ein lebendiges
Bild vom Alltag der Bronze- und Eisenzeit.
Von entscheidender Bedeutung waren inno-
vative Techniken der Metallverarbeitung. Da
es in der Region kein Kupfer und Zinn gab,
die zur Herstellung von Bronze notwendig
waren, entwickelte sich ein Fernhandel und
damit ein europaweiter Kulturaustausch.
Nach der Führungwerden die Teilnehmenden

selbst kreativ und bearbeiten Leder mit einer
Technik, die bereits unsere Vorfahren in den
Metallzeiten nutzten.
Die Teilnahmegebühr beträgt 5,50 Euro.

Um Anmeldung unter 0621/293-3771 oder
rem.buchungen@mannheim.dewird gebeten.
Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Kultur-

schmaus am Nachmittag". Diese bietet älte-
ren Kulturbegeisterten ein abwechslungsrei-
ches Programm aus Kunst, Wissenschaft und
Geschichte.

Weitere Informationen:

www.rem-mannheim.de/kalender

„Frauenpower 50plus“
Am Samstag, 28. Februar, findet der Akti-
onstag „Frauenpower 50plus – weil Erfah-
rung zählt“ von 9 bis 16 Uhr auf der Messe
Jobs for Future am dritten Ausstellungs-
tag statt. Am Stand 140 des Weiterbil-
dungsscouts (Netzwerk Fortbildung) gibt
es Aktionen, Workshops sowie eine neu-
trale persönliche Beratung für Frauen ab
50 Jahren, die auf der Suche nach einer be-
ruflichen Perspektive sind. Im Vortragsbe-
reich werden insgesamt vier Vorträge zum
Thema angeboten. Einige der ausstellenden
Unternehmen beteiligen sich ebenfalls,

machen das an ihrem Stand sichtbar und
bieten direkten Kontakt und Gespräche an.
Die Aktion findet im Rahmen des Gleich-
stellungsaktionsplans der Stadt Mannheim
statt. Die Initiative geht aus vom Weiterbil-
dungsscout Rhein-Neckar (Netzwerk Fort-
bildung) und der Kontaktstelle Frau und
Beruf in Kooperation mit der MAG Mann-
heimer Ausstellungs-Gesellschaft.

Weitere Informationen:

www.frauundberuf-mannheim.de

Hall of Fans
Am Sonntag, 1. März, feiert „Hall of Fans“ für
Zuschauerinnen und Zuschauer ab 13 Jahren
Premiere im Saal Junges NTM in der Alten
Feuerwache.
Warum wird man Fan? Und wie? Was be-

deutet es, eine Fangemeinschaft zu sein?
Was, wenn diese Gemeinschaft zusammen
handelt? Welche Macht haben Fans über
ihre Stars? Welche Macht haben Stars über
ihre Fans?
Henrike Iglesias undMona Louisa-Melinka

Hempel haben Menschen in Mannheim und
Umgebung getroffen und ihre Geschichten
vom Fan-Sein gesammelt, haben Fußball-
und Eishockeyspiele besucht und glauben
jetzt: Alle sind von irgendwas oder irgend-
wem Fan. Manchmal heimlich und leise.
Manchmal sichtbar und laut. Aber sie haben
auch Fragen: Was ist schon Fan-Sein und was
ist einfach Etwas-gut-Finden? Kann ich Fan
von ganz normalen Menschen sein oder nur
von Berühmten? Oder Fan von einer Fan-
tasy-Figur? Welche Rolle spielt Gender beim

Fan- und im Star-Sein? Was ist Standom und
wo verläuft der Übergang zwischen Fandom
und Standom?
Für diese Produktion widmen sich Hen-

rike Iglesias & Hempel und das Ensemble
des Jungen Nationaltheaters diesem großen,
bunten, verführenden, verwirrenden Thema.
Sie versammeln sich mit ihrem Publikum auf
der Bühne und denken übers Fan-Sein nach.
Was bedeutet Fan-sein für Dich und welche
Grenzen hat es oder sollte es haben?
Henrike Iglesias ist ein Theaterkollektiv,

das seit 2012 zusammenarbeitet. Sie begrei-
fen popkulturelle und massenmediale Phä-
nomene als Spiegel gesellschaftlicher Zu-
und Missstände und beleuchten diese aus
feministischen Perspektiven.
Die nächsten Termine sind am 3., 4.,

26., 27. und 29. März, weitere Vorstellun-
gen sind in Planung. Karten sind unter
www.nationaltheater-mannheim.de, am Kar-
tentelefon unter 0621/1680150 sowie an der
Theaterkasse in O 7, 18 erhältlich.

Zertifikat für bewusste
Kinderernährung

Der städtische Kindergarten Weylstraße
wurde mit dem Zertifikat der Landesinitia-
tive BEKI – Bewusste Kinderernährung aus-
gezeichnet. Damit würdigt das Land Baden-
Württemberg gemeinsam mit dem FORUM
Ernährung Rhein-Neckar-Kreis die kontinu-
ierliche Arbeit der Einrichtung im Bereich
ausgewogener Ernährung und alltagsnaher
Ernährungsbildung.
Überreicht wurde das Zertifikat gemein-

sam mit der „lachenden Birne“, dem Symbol
der Initiative, von Silke Burgmaier vom FO-
RUM Ernährung Rhein-Neckar-Kreis. „Eine
ausgewogene Ernährung ist ein wichtiger
Baustein für die gesunde körperliche und
geistige Entwicklung der Kinder. Der Kinder-
garten Weylstraße zeigt beispielhaft, wie Er-
nährungsbildung selbstverständlich in den
Alltag integriert werden kann“, betont An-
dreas Müller, Fachbereichsleiter der städti-
schen Kindertageseinrichtungen.
„Wir wollen Kinder frühzeitig für eine ge-

sunde Esskultur begeistern mit Neugier,
Mitmachaktionen und Freude am Auspro-
bieren“, erklärt Kita-Leiterin Katja Hörner,
Einrichtungsleitung.
Im Kindergarten Weylstraße gehört Ernäh-

rung fest zum pädagogischen Konzept. Die
Kinder erleben Essen nicht nur beim Mit-
tagstisch, sondern als Lernfeld im gesamten
Tagesablauf:
- Beim gemeinsamen Frühstücksbuffet
wählen die Kinder selbst aus Vollkornbrot,
frischemObst, Rohkost und Aufstrichen.

- In kleinen Projekten schneiden sie Ge-
müse, rühren Quark oder backen selbst
Brot.

- Ein „Farben-Tag“ zeigt spielerisch: Rot
steht etwa für Paprika oder Erdbeeren,
Grün für Gurke oder Kiwi – so lernen Kin-
der Vielfalt kennen.

- Im Sinnesparcours werden Lebens-
mittel blind ertastet, gerochen oder
erschmeckt.

- Beim Trinken achten die Kinder selbst-
ständig auf regelmäßige Wasserpausen.

Auch Eltern werden einbezogen, etwa bei
Info-Nachmittagen zu Brotdosen-Ideen oder
zuckerarmen Getränken.
BEKI steht für Bewusste Kinderernährung

und ist eine Landesinitiative Baden-Würt-
tembergs, die bereits seit den 1980er-Jahren
Kitas und Schulen unterstützt. Ziel ist es,
Ernährungsbildung nachhaltig im Alltag zu
verankern – praxisnah statt theoretisch.
Typische Inhalte des Programms sind:
- kindgerechte Vermittlung von Lebens-
mittelwissen („Wo kommt die Möhre
her?“)

- Essen als soziales Erlebnis (Tischkultur,
Gesprächskultur)

- Kennenlernen regionaler und saisonaler
Lebensmittel

- Hygienestandards und ausgewogene
Speiseplanung

- Fortbildungen für pädagogische
Fachkräfte

- Einbindung der Familien

Die StadtMannheim sieht in der Auszeich-
nung ein wichtiges Signal: Gesundheitsför-
derung beginnt bereits im Kindergartenalter.
Kinder, die früh lernen, zu probieren, selbst
zuzubereiten und Lebensmittel wertzu-
schätzen, entwickeln langfristig bewusstere
Ernährungsgewohnheiten. „Wir legen damit
einen Grundstein für Gesundheitskompe-
tenz im späteren Leben“, so Andreas Müller.
„Der Kindergarten Weylstraße zeigt, wie Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung ganz prak-
tisch aussehen kann – am Esstisch.“

BEKI-Übergabe
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ÖFFeNtliCHe beKaNNtmaCHuNGeN

Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Mannheim finden Sie unter
www.auftragsboerse.de.

Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenfrei abrufen.

Baurecht, Bauverwaltung
und Denkmalschutz

Korrektur
In der Ausgabe Nr. 6 vom 05. Februar 2026 des Amtsblattes der Stadt
Mannheim wurde auf Seite drei eine fehlerhafte Karte zur geplanten
Wasserstoffleitung HYLU einschließlich Nebenanlagen veröffentlicht.
Die korrekte Karte finden Sie nachfolgend in der korrigierten
Bekanntmachung.
Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.

Öffentliche Bekanntmachung
gemäß § 44 Energiewirtschaftsgesetz über Vorarbeiten zur geplanten
Wasserstoffleitung HYLU einschließlich Nebenanlagen von Lampert-
heim – Ludwigshafen am Rhein.
Hintergrund
Als Teil des Programms Flow – making hydrogen happen plant GAS-
CADE Gastransport GmbH (GASCADE) eine Wasserstoffleitung (HYLU)
als Bestandteil des am 22.10.2024 genehmigten Wasserstoff-Kern-
netzes (ID KLN013-01). Die HYLU ist eine wesentliche Voraussetzung
für den geplanten Wasserstoffhochlauf in den Bundesländern Hessen,
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Kartierungsarbeiten
Um die Planfeststellungsverfahren vorzubereiten, starten in Kürze Vor-
bereitungsarbeiten entlang des geplanten Trassenverlaufes der HYLU
im Mannheimer Stadtgebiet. Ausgangspunkt sind die Kartierungsarbei-
ten zur Untersuchung des geplanten Leitungskorridors entsprechend
dem § 44 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), die die Vorhabenträgerin
hiermit öffentlich anzeigt. Ziel der Kartierungsarbeiten ist es, räumlich
Biotoptypen, Pflanzen- und Artenbestände sowie Böden mitsamt ihrer
Lage, Ausdehnungen und wichtigen Eigenschaften zu erfassen. Der
Hauptkartierungszeitraum liegt zwischen März und Juli 2026.
Durchgeführt wird die Kartierung vom Planungsbüro „Höke Land-
schaftsarchitektur I Umweltplanung GbR“ auf frei zugänglichen Flä-
chen. Die Arbeiten werden überwiegend tagsüber oder in den Morgen-
und Abendstunden und nur in Einzelfällen nachts zur Dokumentation
der Biodiversität durchgeführt.
Die Kartierungsarbeiten finden in einem rund 300 m breitem Umfeld
links und rechts der geplanten Leitung (rot) statt.
Eine persönliche Information aller Grundstückseigentümer und Päch-
ter ist aufgrund des großen Untersuchungsbereichs von Lampertheim,
über Mannheim, Bobenheim-Roxheim, Frankenthal bis nach Ludwigs-
hafen am Rhein nicht möglich und erforderlich. Da im Zuge der Kar-
tierungsarbeiten einzelne Flächen betreten werden, bedanken wir uns
bereits vorab bei allen betroffenen Grundstückseigentümern und Päch-
tern für ihr Verständnis. Eingezäunte Privatgrundstücke werden ohne
Einholung einer Erlaubnis nicht betreten.

Vermessung, Baugrund- und Kampfmitteluntersuchung
Während terrestrische Vermessungsarbeiten in den nächsten Wochen
beginnen, sind die Baugrund- und Kampfmitteluntersuchungen entlang
für den Sommer und Herbst 2026 geplant.

• Vermessungsarbeiten dienen der präzisen Erfassung des
Trassenverlaufes.

• Baugrunduntersuchungen haben das Ziel, die oberflächennahe Geo-
logie, die Bodenbeschaffenheit sowie die aktuellen Grundwasser-
stände entlang des vorgesehenen Trassenverlaufs zu ermitteln. Die
gewonnenen Daten dienen dazu, die technische Planung und die
Bauverfahren an die örtlichen Bodenverhältnisse anzupassen.

• Kampfmitteluntersuchungen sollen Störkörper oder Blindgänger auf-
spüren, um Flächen als sicher zu deklarieren und Bodeneingriffe risi-
kofrei zu ermöglichen.

Die Vorarbeiten stellen keine Vorentscheidung für das geplante Vor-
haben dar. Sie dienen lediglich der fachgerechten Erstellung der An-
tragsunterlagen. Die Baugrunduntersuchungen und ggf. weitere nötige
Untersuchungen wird GASCADE mit den betroffenen Eigentümern
abstimmen.
Ansprechpartner: Marco Beiding, 0561 934 1367, marco.breiding@
gascade.de

Vorhabenträgerin
Die GASCADE Gastransport GmbH ein unabhängiger Fernleitungs-
netzbetreiber mit Sitz in Kassel. Als Ferngasnetzbetreiber hat GAS-
CADE den gesetzlichen Auftrag, einen reibungslosen und verlässlichen
Netzbetrieb zu sichern. Mit ihrem 3.700 Kilometer langen Hochdruck-
Pipelinenetz gewährleistet die GASCADE ein eigenes, modernes und
wettbewerbsfähiges Transportsystem für Erdgas und andere Gase im
Herzen Europas. Um als Fernleitungsnetzbetreiber einen Beitrag zur
Energietransformation zu leisten, setzt GASCADE auf den Ausbau der
Wasserstoffinfrastruktur und ist daher in mehreren On- und Offshore-
Wasserstoffprojekten aktiv.

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Mannheim
zur Wahl des Landtags von Baden-Württemberg am 08. März 2026

in den Wahlkreisen 35 (Mannheim I) und 36 (Mannheim II)

1. Wahlzeit
Am 08. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von Baden-Würt-
temberg statt. Die Wahlzeit dauert von 8 bis 18 Uhr.

2. Wahlbezirke
Der Stadtkreis Mannheim ist in die Wahlkreise Nr. 35 – Mannheim I
(Stadtbezirke Käfertal, Neckarstadt-West, Neckarstadt-Ost, Sandhofen,
Schönau, Waldhof, Vogelstang, Wallstadt) und Nr. 36 – Mannheim II
(Stadtbezirke Feudenheim, Friedrichsfeld, Innenstadt/Jungbusch, Lin-
denhof, Neckarau, Neuostheim/Neuhermsheim, Rheinau, Schwetzin-
gerstadt/Oststadt, Seckenheim) eingeteilt. Es werden 151 allgemeine
Wahlbezirke und 92 Briefwahlbezirke gebildet. In den Wahlbenachrichti-
gungen, die den Wahlberechtigten bis zum 15. Februar 2026 übersandt
worden sind, sind der Wahlkreis, der Wahlbezirk und der Wahlraum ge-
nannt, in dem gewählt werden kann.
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnis-
ses um 13 Uhr in der Integrierten Gesamtschule-Herzogenried (IGMH),
Herzogenriedstraße 50, 68169 Mannheim zusammen. Die Auszählung
beginnt um 18 Uhr.

3. Hinweise zur Stimmabgabe im Wahllokal
Wahlberechtigte können nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen,
in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. Dies gilt nicht für die
Stimmabgabe mit Wahlschein (siehe Nr. 4). Die Wählenden haben die
Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass mit-
zubringen, die Wahlbenachrichtigung ist abzugeben.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Wählenden wird bei Betreten
des Wahlraums ein Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Na-
men der Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewerber der
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei,
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei
Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern außerdem die
Angabe Einzelbewerber und rechts von dem Namen jedes
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der
ersten fünf Listenbewerber der zugelassenen Landeslisten

und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die
Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeu-
tig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Ungültig sind Stimmabgaben, wenn der Stimmzettel eine Änderung, ei-
nen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf die wählende Person
hinweisenden Zusatz enthält oder wenn sich bei der Briefwahl in dem
Stimmzettelumschlag sonst eine derartige Äußerung befindet oder der
Stimmzettelumschlag gekennzeichnet ist (§ 42 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 6 und 7 des Landtagswahlgesetzes).
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes
oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise
gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der
Wahlkabine oder dem besonderen Nebenraum darf nicht fotografiert
oder gefilmt werden.

4. Öffentlichkeit
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk
sind öffentlich. Alle haben Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des
Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Stimmabgabe mit Wahlschein/Briefwahl
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis,
in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk die-
ses Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Wahlbüro im Rathaus
E 5, 68159 Mannheim einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel,
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbrief-
umschlag beschaffen und seinen roten Wahlbrief mit dem Stimmzet-
tel (im verschlossenen weißen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig zurücksenden, dass dieser dort
spätestens am Wahltag, 08. März 2026, bis 18 Uhr eingeht. Der Wahl-
brief kann dort auch persönlich abgegeben oder in den Hausbriefkasten
des Rathauses E 5 eingeworfen werden.

6. Wahlberechtigung
Wahlberechtigte können ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich
ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter an-
stelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 8 Absatz 3 Satz 2 des
Landtagswahlgesetzes).
Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert sind, können sich hierzu der
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische
Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hil-
feleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbst-
bestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson
besteht (§ 8 Absatz 4 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes). Außerdem ist
die Hilfsperson zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie
durch die Hilfeleistung erlangt hat.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl her-
beiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rah-
men zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahl-
berechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absätze
1 und 3 des Strafgesetzbuches).

7. Hinweise zur Wahlstatistik
In den Wahlbezirken 050.12, 140.12 und in den Briefwahlbezirken
129.95, 159.92 und 169.96 wird die Landtagswahl im Rahmen der
repräsentativen Wahlstatistik nach Geschlecht und Geburtsjahresgrup-
pen der Wählerinnen und Wähler ausgewertet. Hierfür werden 12 ver-
schiedene Stimmzettel mit Kennbuchstaben von A bis M verwendet.

Andere Stimmzettel sind in diesen Wahlbezirken nicht zugelassen. Das
Verfahren ist im Landesstatistikgesetz (LStatG) geregelt. Es ist sicherge-
stellt, dass das Wahlgeheimnis nicht verletzt wird.

Informationen zur gesetzlichen Wahlstatistik oder zu anderen Wahlfra-
gen erteilt Ihnen gerne das Wahlbüro, Rathaus E 5, Telefon: 0621/293-
9566, E-Mail wahlbuero@mannheim.de.
Die Öffnungszeiten des Wahlbüros im Rathaus E 5 sind:
bis 27. Februar Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr, Donnerstag bis 18 Uhr.
02. bis 06. März Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag bis 15 Uhr.
Informationen im Internet unter www.mannheim.de/wahlen.

Mannheim, den 19. Februar 2026
Fachbereich Demokratie und Strategie

Tagesordnung
der öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses

am Dienstag, den 24.02.2026 um 16:00 Uhr, im Ratssaal
Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Die Sitzung kann direkt vor Ort mitverfolgt werden.
Hinweise zum Livestream finden Sie unter

https://www.youtube.com/@StadtMannheim/streams

1 Vorstellung OFF//FOTO Festival
2 MZH-Handlungsfeld "Zukunftsperspektive Nationaltheater"
3 Erhöhung des Haushaltsansatzes für das Technoseum im Haus-

haltsjahr 2025
4 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung

für den Gemeinderat der Stadt Mannheim ohne Aussprache
5 Anfragen
6 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für
Umwelt und Technik

am Donnerstag, den 26.02.2026 um 16:00 Uhr, im Ratssaal
Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Die Sitzung kann direkt vor Ort mitverfolgt werden.
Hinweise zum Livestream finden Sie unter

https://www.youtube.com/@StadtMannheim/streams

1 Bekanntgabe von Vergabebeschlüssen
2 Kurzberichte über laufende Vorhaben
3 Biotopverbundplanung Mannheim Nordost
4 Bebauungsplan Nr. 32.45 „MMT5-Campus“ in

Mannheim-Neckarstadt-Ost
Hier: Billigungs- und Auslegungsbeschluss

4.1 Förderprogramme der Klimaschutzagentur als Baustein der
Umsetzung des Klimaschutz-Aktionsplans 2030

5 Zwischenrevision der Forsteinrichtung
6 Unterstützung des Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty; Antrag

der LTK
und
Initiative für einen Nichtverbreitungsvertrag für fossile Energien

7 Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) Belastung im
Mannheimer Norden
Betrifft Anfrage: A277/2025

8 Prüfung eines Verbots zum nächtlichen Einsatz von Mährobo-
tern

9 Ein Quartiersparkhaus am Kompaktbahnhof Neckarau; Antrag
der LTK
und
Ein Quartiersparkhaus am Kompaktbahnhof Neckarau

10 Mannheim als „besitzbare Stadt“; Antrag der LTK
und
Mannheim als „besitzbare Stadt"

11 Anfragen
12 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung

für den Gemeinderat der Stadt Mannheim ohne Aussprache
13 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

20 Jahre lesen.hören
Die Alte Feuerwache wird wieder zum Treff-
punkt für Literaturbegeisterte: lesen.hören
feiert seine 20. Ausgabe. Das renommierte
Festival bringt Autorinnen und Autoren der
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur so-
wie Gäste aus Politik und Gesellschaft auf die
Bühne. Mit 12 Veranstaltungen für Erwach-
sene, 16 Lesungen und zwei Konzerten für
Kinder, Jugendliche und Familien sowie vier
Shared-Reading-Sessions verwandelt lesen.
hören die Alte Feuerwache in einen lebendi-
genOrt der Literatur, des Austauschs und des
gemeinsamen Nachdenkens über die Fragen
unserer Zeit. Die Nachfrage ist groß: Zahl-
reiche Lesungen sind bereits ausverkauft,
ebenso alle vier Shared-Reading-Sessions.

Programm für Erwachsene
(21. Februar bis 7.März)
Die Festivaleröffnung in Gedenken an Roger
Willemsen am 21. Februar sowie die Lesungen
mit Sarah Kuttner, Saša Stanišić und der Rilke-
Abend sind ausverkauft. Für die Abende mit
FranzMüntefering und Navid Kermani gibt es
nur noch wenige Restkarten.
Weitere Highlights sind eine „Date Night“

mit Anna Dushime und Katja Lewina, Gesprä-
che zum Zustand der USA mit Rieke Havertz
und Klaus Brinkbäumer sowie ein Abend zur
iranischen Exil-Opposition mit Maryam Aras.
„aspekte“-Literaturpreisträger Ozan Zakariya
Keskinkılıç stellt seinen sprachgewaltigen De-
bütroman „Hundesohn“ vor, und LenaGorelik
widmet sich in ihrem neuen Buch „Alle meine
Mütter“ einer der prägendsten Beziehungen
unseres Lebens.

Eine kurzfristige Änderung betrifft die
Veranstaltung „Und hinter tausend Stäben –
welche Welt? Ein Rilke-Abend von Clemens
J. Setz“ am 3. März: Clemens J. Setz kann den
Abend nicht persönlich moderieren. Für das
Mannheimer Publikum hat er jedoch eigens
Kommentare verfasst, mit denen Insa Wilke,
gemeinsam mit Barbara Auer, durch den
Abend führen wird.
Neu in diesem Jahr: Alle Lesungen begin-

nen um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr)

Programm für Kinder, Jugendliche und
Familien (19. Februar bis 8. März)
Auch das junge Publikum erwartet ein viel-
fältiges Programm, das die Alte Feuerwache
gemeinsam mit der Kinder- und Jugendbi-
bliothek zusammengestellt hat. Unter der
Woche richtet sich das Angebot vor allem an
Kita-Gruppen und Schulklassen, an den Wo-
chenenden an Familien. Veranstaltungsorte
sind Halle und Studio der Alten Feuerwache
sowie die Kinder- und Jugendbibliothek im
Dalberghaus.
Die Resonanz ist überwältigend: Zahlrei-

che Veranstaltungen sind ausverkauft. Be-
sondere Highlights sind die beiden Famili-
enkonzerte mit Larifari am 1. März und TöFs
Rappelkiste am 8. März, die Geschichten
und launige Texte musikalisch auf die Bühne
bringen. Für beide Veranstaltungen gibt es
noch Tickets.

Weitere Informationen:

www.altefeuerwache.com

Reinigungswoche: bis 5. März anmelden
Der symbolische Startschuss zur ganzjäh-
rigen „Cleanup-Challenge“ beginnt auch
in diesem Jahr mit der traditionellen Rei-
nigungswoche: Diese findet von Samstag,
14., bis Samstag, 21. März, statt. Insbeson-
dere große Gruppen wie Kindertagesstät-
ten, Schulklassen, Vereine, Institutionen
und Unternehmen können eine eigene
Reinigungsaktion anmelden und die Stadt
rausputzen.
Bis zum 5. März kann das Online-An-

meldeformular unter www.mannheim.de/
rausputzen ausgefüllt werden. Der Stadt-
raumservice stellt während der gesam-
ten Reinigungswoche Greifzangen und
Abfallsäcke zur Verfügung und holt den
gesammelten Müll ab. Die Materialien
werden im Rahmen der Reinigungswoche
an Kinderhäuser und Schulen ausgeliefert.
Details zur Abholung und Rückgabe der
Reinigungsmaterialien für Einzelpersonen,
Familien und Vereine werden im Anmelde-
formular angezeigt.
Einzelpersonen und Familien haben die

Möglichkeit, einzelne orangefarbene Ak-
tions-Abfallsäcke bei der nächsten Leerung
der eigenen Restmülltonne dazuzustellen.
Diese werden bei der nächsten turnusmä-
ßigen Leerung mitgenommen. Wer vom
Sammelfieber gepackt wird und die ge-
sammelten Abfälle an einem anderen Ort
ablegt, als bei der Anmeldung angegeben,
kann den neuen Ablageort unter Angabe
der Event-Nummer, des Standorts und

eines Fotos der gesammelten Abfälle, be-
quem per Handy an den Stadtraumservice
senden. Die erforderlichen Daten sind in
der Bestätigungsmail enthalten, die nach
erfolgreicher Anmeldung automatisch ver-
sendet werden.
Es wird darum gebeten, den Anmelde-

schluss zu beachten. Anmeldungen, die
später eingehen, können während der
Reinigungswoche aus organisatorischen
Gründen nicht mehr mit Reinigungsmate-
rialien versorgt werden. Teilnehmende, die

ihre Reinigungsaktion nach dem 5. März
anmelden, können ihren Cleanup 14 Tage
nach der Anmeldung durchführen. Denn
auch nach der Reinigungswoche können
Reinigungsaktionen das ganze Jahr über
angemeldet werden. Wer regelmäßig reini-
gen möchte, kann eine Sauberkeitspaten-
schaft übernehmen und die Reinigungs-
materialien für die Dauer der Patenschaft
behalten.
Im vergangenen Jahr haben etwa

10.000 Ehrenamtliche diese Möglichkei-
ten genutzt und mit ihren Reinigungs-
aktionen im öffentlichen Raum zum Um-
weltschutz in der eigenen Nachbarschaft
beigetragen.
Die Reinigungswoche soll insbesondere

die Heranwachsenden dafür sensibilisie-
ren, dass unterwegs anfallende Abfälle
nicht auf die Straße, auf den Gehweg, in
den Gully oder in Gebüsche und Grünan-
lagen, sondern in die öffentlichen Abfall-
körbe gehören. Wer selbst einmal Abfälle
aufgesammelt hat, lernt etwas fürs Leben
und nutzt Abfallkörbe ganz selbstverständ-
lich. Als Belohnung winkt, neben mehr
Sauberkeit in der eigenen Umgebung, das
gute Gefühl, etwas für die Umwelt getan
zu haben. Kindertagesstätten, Schulen so-
wie Vereine und sonstige gemeinnützige
Institutionen haben außer-
dem die Chance, einen klei-
nen Geldpreis für ihre Ein-
richtung zu gewinnen.


